
677 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII.GP. 

13. 12. 1955. 

Regieru~gsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
über die Aufhebung der. Volksgerichte und 
die Ahndung der bisher diesen Gerichten zur 

Ab.urteilung zugewiesenen Verbrechen. 

Der Nationalrat b.at beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Zuständigkeit und Verfahren in den bisher den 
Volksgerichten zur Aburteilung zugewiesenen 

Strafsachen. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung.) Die Volks
gerichte stellen ihre Tätigkeit mit dem Tage des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes ein. 

§ 2. (1) Vom gleich-en T agean !Sind zur Ab
urteilung -der im Verbotsgesetz 1947 und im 
Kriegsverbrechergesetz 1947, beide in der Fas
sung des vorliegenden Bundesg-esetzes, unter 
Strafe gestellten Verbrechen sowie zur Entschei
dung über den Verfall (die Einziehung) des Ver
mögens im selbständigen Verfahren (§ 24 Volks
gerich tsverf ahrens- und Vermögensverfallsgesetz 
1947) am Stelle der Volksgerichte die ordent
lichen Gerichte zuständig. 

(2) Die Hauptverhandlung über Anklagen 
wegen ,der im Abs. 1 bezeichneten Verbrechen, 
ausgenommen die Verbrechen des Registrierungs~ 
betruges nach §§ 8 und 20 Abs. 5 Verbotsgesetz 
1947 sowie der mißbräuchlichen Bereich,erung 
nach § 6 Kriegsverbrechergesetz 1947, gehört vor 
das Geschwornengericht. Vor dieses Gericht ge
hört auch die Hauptverhandlung über' Anträge 
des Anklägers auf Vermögensverfall (Einzie-

"hung) im selbständigen Verfahren (§ 24 Volks
gerich tsverfahrens- und VermögensverfaHsgesetz 
1947), sofern zur Aburteilung desjenigen, dessen 
Tat mit dem Verfall ,des Vermögens bedroht ist, 
-das Geschwornengericht zuständig wäre. 

(3) Auf das Strafverfahren wegen der im Abs. 1 
angeführten Verbrechen sind die Bestimmungen 
der Strafprozeßordnung und, soweit es sich um 
die Beschlagnahme und um den Verfall (die Ein
ziehung) von Vermögen handelt, die Bestim
mungen des Volksgerichtsverfahrens- und .v er
mögensverfallsgesetzes 1947 in der Fassung des 
vorliegenden Bundesgesetzes anzuwenden. 

(4) Wegen -der in den §§ 8 und 20 Abs. 5 des 
Verbotsgesetzes 1947 und im § 6 des Kriegsver-

brechel1gesetzes 1947 bezeichneterl Verb,rechen 
ist das vere~nfachte Verfahren bei sonstiger 
Nichtigkeit des Urteils (§ 281 Z.3 StPO.) unzu
lässig. 

ARTIKEL II. 

Abänderung und Aufhebung von 
'bestehenden Vorschriften. 

§ 3. (Verfassungsbestimmung.) 
(1) Die Bestimmungen des Artikels, V des Ver

botsgesetzes 1947 werden aufgehoben; 
(2) Im § 20 Abs. 5 des Verbotsgesetzes 1947 

entfällt der Hinweis auf § 24 dieses Gesetzes. , 

§ 4. (Verfassungsbestimmung.) § 13 des 
Kriegsverbrechef'gesetzes 1947 und seine, über
schrift entfallen. 

§ 5. (Verfassungsbestimmung.) ,Das Volks
gerichtsverfahrens- und Vermögensverfallsgesetz 
1947 wird,abgeändert wie folgt: 

1. Der Titel des Gesetzes hat zu lauten: "Ver
mÖgensverfallsgesetz". 

2. Die §§ 1 bis 3 und ihre überschrift entfallen. 
3. Im dritten Absatz des § 24 hat der erste 

Satz zu lauten: "Im selbständigen Verfahren sind 
die Vorschriften der Strafprozeßordnung ent
sprechend anzuwenden, soweit in diesem Gesetz 
nicht etwas anderes angeordnet ist.". 

4. Der § 29 hat zu lauten: ,,§ 29. Mit der Voll
ziehung dieses Verfassungsgesetzes sind die Bun
desministerien für Justiz und für Finanzen je 
nach ihrem Wirkungskreis im gegenseitigen Ein,
vernehmen und im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für Inneres betraut.". 

§ 6. (Verfassungsbestimmung.) 
Aufgehoben werden: 
a) Das überprüfungsgesetz vom 30. Novem

ber 1945, BGBl. Nr. 4/1946. 
b) Das Verfassungsgesetz vom 30. November 

1945, BGBl. Nr. 6/1946, betreffend die An
wendung des Gesetzes zum Schutze der per
sönlichen Freiheit vom 27. Oktober 1862, 
RGBl. Nr. 87, in dem Verfahren vor dem 
Volksgericht. 

c) Der § 56 der Verordnung vom 10. März 
1947, BGBl. Nr.64, zur Durchführung des 
Verbo.tsgesetzes 1947. 
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ARTIKEL m. 
Übergangsbestimmungen. 

§ 7. (1) Wenn in gesetzlichen Vorschriften, die 
durch das vorliegende Bundesgesetz nicht auf
gehoben oder ausdrücklich abgeändert werden, 
Bestimmungen enthalten sind, die sich auf die 
Volks gerichte beziehen, sind sie auf die an die 
Stelle der Volksgerichte tretenden ordentlichen 
Gerichte zu beziehen. . . 

(2) (Verfassungsbestimmung.) Das gleiche gilt 
für ver,fassungsgesetzliche Vorschriften, in denen 
Bestimmungen enthalten sind, die sich auf die 
Volksgerichte be~iehen. 

§ 8. (1) Ist ~m Tage des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes ein Verfahren wegen der im § 2 
Abs. 1 bezeichneten Verbrechen oder ein selb
ständiges' Verfahren (§ 24 Volksgerichtsverfah
rens- und Vermögensverfallsgesetz 1947) schon 
eingeleitet, aber noch nicht beendet, und wäre 
nach dem neuen Recht der Gerichtshof erster 
Instanz, der bisher als Volksgericht einschritt, 
örtlich unzuständig (§§ 51, 52, 54 StPO.), so 
steht das weitere Verfahren, - wenn eine An
klageschrift berei~seingebracht ist, ohne Rück
sicht auf die Bestimmung des § 219 StPO. -
de~örtlich zuständigen Gerichtshof ers~er In
stanz (Geschwcirnengericht) zu. 

(2) Ist das Verfahren vor dem Volksgericht 
durch Urteil oder Einstellung beendet, so steht 
das weitere Verfahren dem Gerichtshof erster 

lnsta~i zu, der als Volksgericht bisher einge
sChritten ist. 

(a) überprüfungen nach dem. überprüfungs
gesetz, BGBl. Nr. 4/1946, können bis zum 
30. Juni 1956 angeordnet werden. 

(4) Hebt der Oberste Gerichtshof nach 'dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ein Volks~ 
gerichtsurteil nach § 3 des überprüfungsgesetzes 
auf, so verweist er die Sache an den örtlich zu
ständigen, oder wenn er dies für zweckdienlich 
erachtet, an einen anderen Gerichtshof erster 
Instanz (Geschwornengericht). 

(;i) Ei~ , Verfahren \Vegen der im § 2 angeführ
ten Verbrechen oder ein selbständiges Verfahren 
(§24 Vqlksgerichtsverfahrens- und Vermögens
verfallsgesetz 1947), das nach den, Bestimmungen 
der §§ -292 und 352 bis 362 StPO. neu durch
zuführen ist, steht dem nach den §§ 51, 52, 54 
StPO. örtlich zuständigen Gerichtshof erster 
In~tanz (Geschwornengericht) zu. 

ARTIKEL IV. 

Schlußbestimmung. 

§ 9. Mit der Vollziehung 'dieses Bundesgesetzes 
sind die Bundesregierung und die Bundesministe
rien soweit betraut, als darin Gesetze aufgehoben 
oder geändert werden, deren Vollziehung ihnen 
obliegt; im übrigen ist mit der Vollziehung das 
Bundesministerium für Justiz betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die Bundesregi·erung hat im Herbst 1950 dem 
Nationalrat den Entw.urf eines Bundesgesetzes 
über die Aufhebung der Volksgerichte und die 
Ahndung der bisher diesen Geridlten zur Ab
urteilung zugewiesenen Verh~echen vorgelegt 
(231 der Beilagen zu den -steno graphischen Pro
tokollen des Nationalrates VI. GP.). Nach 
diesem Entwurf soUten die V o:lksgerichte mit 
Ende -des Jahres 1950 ihre Tätigkeit einstellen. 
Der Nationalrat erhöb den Entwurf am 
22. November 1950 mit der einzigen Knderung 
zum Gesetzesbeschluß, daß die Volksgerichte 
nicht mit 31. Dezember 1950, sondern mit dem 
Inkratttreten des Gesetz-es ihre Tätigkeit eln
stdlen sollten. 

Der Gesetzesbeschluß erhielt nicht die Zu
stimmung des Alliierten Rates" und konnte daher 

. nicht im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden. 
Am 6. Dezember 1955 hat der Nationalrat 

beschlossen, die Bundesregierung zu ersuchen, 
daß sie im Nationalrat sobald als möglich d~n 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Aufhe
bung der Volksgerichte einbringe, damit diese 
Ausnahmegerichte ihre Tätigkeit mit 31. De
zember 1955 einstellen könnten. 

Die Bundesregierung hat deshalb den Entwurf 
eines Bundesgesetzes vorbereitet, der sich so eng 
als mö.glim an den Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates vom 22. November 1950 anschEeßt. 

Der Entwurf weicht vom Gesetzesbeschluß 
- nur in folgenden Punkten ab: 

1. Im § 5 Z. 1 des Gesetzesbeschlusses war als 
Titel für das "Volksgerichtsverfahrens- und Ver-

mögensverfaUsgesetz 1947" die Bezeichnung: 
"Vermögensverf<llIsgesetz 1950" bestimmt; "die 
Jahreszahl 1950 entfällt nun; einer neuep. Jahres
zahl bedarf es nicht, d1 sich die beiden Titel 
deutlich voneinander unterscheiden. 

2. § 6 Abs. 1 und § 7 entfallen, da der Natio
nalrat am 6. Dezember 1955 die Aufhebung der 
beiden Auslieferungsgesetze BGBl. Nr. 66 und 
Nr. 140/1946 beschlossen hat, auf die sich diese 
Bestimmungen des Gesetzesbeschlusses bezogen. 

3. Wegen des Wegfalls des § 7 erhalten die 
§§ 8 bis 10 des Gesetzesbesch,lusses im Entwurf 
die Paragraphenziffern 7 bis 9._ 

4. Im § 8 Abs. 3 des Entwurfes (§ 9 Abs. 3 des 
Gesetzesbeschlusses) ist als Zeitpunkt, bis zu dem 
überprüfungen von Volksgerichtsurteilen ,durch 
den Obersten Gerichtshof nam dem überpru
f'ungsgesetz, BGBl. Nr. 4/1946, zulässig sein 
sollen, an Stelle des 30. Juni 1951 der 30. Juni 
1956 vorgesehen. 

5. Schließlich Wurde noch die Vollzugs
k,lausel im § 9 des Entwurfes (§ 10 des Ge
setzesbeschluss·es) deutlicher gefaßt; eine sachliche 
Knderung ist hiedurch nicht eingetr.eten. 

Da ,der Gesetzentwurf im übrigen mit dem 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 22. No
vember 1950 und der ,diesem Beschluß zu Grunde 
liegenden Regierungsvorlage übereinstimmt, hat 
die Bundesregierung es für entbehrlich gehalten, 
die Erläuterungen zur ehemaligen Regierungs
vorl;tJge zu wiederholen. 
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